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Sachverhalt urid Anträge 

Auf die europische Patentanrneldung Nr. 85 101 100.7 ist 
am 3. August 1988 das europäische Patent Nr. 0 152 039 

erteilt worden, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet: 

"Packmaschine für flache, tafelfOrmige Warenstücke (11), 

insbesondere Schokoladetafein oder Schokoladeriegel, mit 

einer Zangen (3) aufweisenden Abzugs- und Zubringe-
einrichtung (1) für HUllmaterialzuschnitte und einer 
oberhalb angeordneten Falteinrichtung zuin Herumlegen und 

Versch1ief,en des HUlimaterials urn die einzelnen 
WarenstQcke (11), dadurch gekennzeichnet, dais eine 
Vorrichtung (2) zurn aufeinanderfolgenden Zuführen der 

WarenstQcke (11), die liegend in einer horizontalen 

FOrderrichtung A) herangeführt werden, vorgesehen ist, 
dag die die Zangen (3) aufweisenden Abzugs- und 
Zubringeeinrichtung (1) parallel zur FOrderrichtung (A) 

der WarenstUcke (11) und entgegengesetzt dazu in 
parallelen Ebenen die HQllmaterialzuschnitte heranfUhrend 

vorgesehen ist, und dais der kbtransport (4) der mittels 

der FalteinrichtUng verpackten Warenstücke (12) entweder 
oberhalb der Abzugs- und Zubringeeinrichtung (1) oder 

oberhaib der Vorrichtung (2) zuxn aufeinanderfolgenden 

Zuführen der Warenstücke (11) erfolgt." 

Die abhngigen Ansprüche 2 und 3 richten sich auf 

bevorzugte AusfUhrungsformen der Packinaschine nach dem 

Anspruch 1. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und den Widerruf des 

Patents im vollen Umfang wegen mangelnder Neuheit bzw. 

mangelnder erfinderischer Ttigkeit beantragt. 

DT011791.D 
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Sie stUtzte ihren Einspruch im wesentlichen auf 

of fenkundige vorbenutzung durch die Lieferung einer 

ersten und einer zweiten Wickelmaschine des Typs SC-4T an 

die Firma Chocolat Tobler in Stuttgart irn Jahr 1983. Zum 

Nachweis hierfUr wurden vorgelegt: 

(Al) 	Zeichnung M 10902-1 

Rechnung Nr. 1182 an die Firma Chocolat Tobler 

Liefervertrag vom 3. Juli 1980 

Aufstellungsplan L-5105-2 

Eidesstattliche Erkiarung des Herrn Delacrétaz. 

Mit einer in der mOndlichen Verhandlung am 

12. November 1990 verkündeten Eñtscheidung, schriftlich 

begrundet und zur Post gegeben am 10. Dezember 1990, hat 

die Einspruchsabteilung das Patent widerruf en. 

Diese Entscheidung wurde damit begrundet, dag der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenuber der 

of fenkundig vorbenutzten Wickeimaschine nicht neu sei und 

der Gegenstand eines als Hiifsantrag in der rnündlichen 

Verhandlung Qberreichten Anspruchs 1 un }{inblick auf 

diese vorbenutzte Wickelmaschine, das Dokument DE-A- 

3 028 152 (D4) sowie die aligemeinen Kenatnisse des 

Fachxnanns nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit 

beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefOhrerin 

(Patentinhaberin) am 30. Januar 1991 Beschwerde erhoben 

und diese gleichzeitig begrundet. Die BeschwerdegebUhr 

ist auch am selben Tag entrichtet worden. 

DT011791.D 	 - .1.. - 



- 3 - 	 T 117/91 

Die BeschwerdefQhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und (Hauptantrag) das Patent 

unverãndert, hilfsweise mit einem geanderten 

Hauptanspruch und den erteilten AnsprQchen 2 und 3, in 

geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. 

Der Anspruch 1 geinaE Hilfsantrag entspricht dem in der 

mQndlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung 

Qberreichten Anspruch 1 gemäf. Hilfsantrag und hat 

folgenden Wortlaut: 

Packmaschine für flache, tafelfOrmige WarenstUcke (11), 

insbesondere Schokoladetafein oder Schokoladeriegel, mit 

einer Zangen (3) aufweisenden Abzugs- und Zubringe-

einrichtung (1) für HUllmaterialzuschnitte (Innen-

einschlag und Auf,eneinsch1ag) und einer oberhalb 

angeordneten Falteinrichtung zuin Herumlegen und 

Versch1iefen des Hüllmaterials tm die einzelnen 

Warenstücke (11), wobei eine Vorrichtung (2) zum 

aufeinanderfolgenden Zuführen der Warenstücke (11), die 

liegend in einer horizontalen Fordereinrichtung (A) 

herangefuhrt werden, vorgesehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dag die die Zangen (3) aufweisende Abzugs- und 

Zubringeeinrichtung (1) für die Hulljnaterialzuschnitte 

(Inneneinschlag und Aufeneinschlag) parallel zur FOrder-

richtung (A) der WarenstQcke (11) und entgegengesetzt 

dazu in parallelen Ebenen, die HQllmaterialzuschnitte 

heranfuhrend, vorgesehen sind, und daf, der Abtransport 

(4) der mittels der Falteinrichtung verpackten 

WarenstQcke (12) entweder oberhalb der Abzugs- und 

Zubringeeinrichtung (1) oder oberhaib der Vorrichtung zum 

aufeinanderfolgenden Zuführen der Warenstücke (11) 

erfolgt. 

tTO11791 D 
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V. 	In der BeschwerdebegrUndung trug die BeschwerdefQhrerin 

- 	 zur StUtzung ihres Hauptantrags im wesentlichen folgendes 

vor: 

Da die Betrjebsräuxrte der Firma Chocolat Tobler nicht ohne 

weiteres der Offentlichkeit zugãnglich seien, habe nicht 

die MOglichkeit bestanden, für beliebige Fachleute 

nacharbeitbar von der Maschine des Typs SC-4T Kenntnis zu 

nebmen. Diese Maschine gehore somit nicht zum Stand der 

Technik nach Artikel 54 (2) EPU. 

Aber selbst unter der Annahme, daf, eine Maschine des 

Typs SC-4T als der Offentlichkeit zugãnglich anzusehen 

sei, sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 

gegenQber diesem Stand der Technik sowohl neu als auch 

erfinderisch. 

Es handle sich nämlich bei der beanspruchten Packmaschine 

urn eine Einstationsmaschine, in der das WarenstQck in 

einer Station verpackt werde, indem ein Inneneinschlag 

und ein Au1eneinschlag in parallelen Ebenen Qbereinander-

liegend gerneinsam urn das nackte WarenstQck herurngefaltet 

würden. Dies gehe exnressis verbis aus dem Wortlaut des 

erteilten Anspruchs 1 hérvor, in dem die parallelen 

Ebenen, in denen sich die beiden Hüllmaterialzuschnitte 

Ubereinander befànden, festgelegt seien. Die Maschine des 

Typs SC-4T sei aber eine Zweistationsmaschine, bei 

welcher der Inneneinschlag in einer ersten Station urn das 

nackte WarenstQck herumgewickelt werde und erst nach dem 

Abtransport der mit dem Inneneinschlag versehenen 

Warenstücke in einer zweiten Station das Urnwickeln mit 

dem Kartonzuschnitt erfolge. Die Abzugs- und Zubringe-

einrichtung in der ersten Station führe nur den Innen-

einschlag parallel zur FOrdereinrichtung der WarenstQcke 

und entgegengesetzt dazu in einer parallelen Eberie, 

wãhrend in der zweiten Station die den Aufeneinsch1ag 

DT011791D 	 - 



- 5 - 	 T 117/91 

bildenden HQllmaterialzuschnitte in einer rechtwinklig zu 

der Forderrichtung der Inneneinschläge angeordneten Bahn 

herangefUhrt werden. Die beanspruchte Packmaschine sei 

somit neu. 

Hàtte der Facbmann den Versuch unternornmen, die beiden 

Wickeistationen einer Maschine des Typs SC-4T in eine 

einzelne Wickeistation zu integrieren, ware er aus 

konstruktiven GrQnden nie auf die Idee gekornmen, von der 

rechtwinkeligen Zubringungsrichtung für die Aufen- 

einsch1ge abzuweichen, weil die vorgesehene Abroll-

einrichtung fur den Inneneinschlag den erforderlichen 

Platz zur Unterbringung der Abzugs- und Zubringe-

einrichtung für den Auienumschlag versperre. Die 

erfinderische Tãtigkeit der beanspruchten Packrnaschine 

sei deshaib auch anzuerkennen. 

Die erfindungsgeme Anordnung der Packinaschine, wobei 

die Zufuhrung der nackten Warenstücke und der Innen- und 

AuEeneinsch1age sowie die AbfQhrung der verpackten 

WarenstQcke in einer einzigen vertikalen Ebene 

stattfinde, ermOgliche eine sehr hohe Leistung, die mit 

einer Maschine des Typs SC-4T nicht erreicht werden 

kOnne. 

Was den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin betrifft, geht 

aus der Einspruchsakte eindeutig hervor, da€ dieser nur 

für den Fall gestelit wurde, dag der Wortlaut des 

erteilten Anspruchs 1 nicht als auf eine Einstation-

maschine im obigen Sinne eingeschrãnkt angesehen werden 

kOnnte. 

VI. 	Mit Eingabe vom 13. Februar 1991 verwies die Beschwerde- 

fuhrerin auf die nicht verOffentlichten Entscheidungen 

T 84/83 und T 194/86, die Rechtsprechung in Deutschland 

sowie den Aufsatz von Bossung NDas  der Offentlichkeit 

zugng1ich Gernachte als Standder Technik", GRUR mt. 

)TO1:71.. 
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1990, S. 690 if., die alle die Auffassung der Beschwerde-

fUhrerin unterstQtzen würden, da1, die Wickelrnaschine des 

Typs SC-4T nicht zuin Stand der Technik gehOre. 

Mit einer weiteren Eingabe vom 21. Oktober 1991 vertrat 

die BeschwerdefQhrerin die Auffassung, dag der Einspruch 

unzulàssig sei, weil sich im Einspruchsschriftsatz kein 

Hinweis auf die Of fentliche "Zugng1ichkeit" der 

betreffenden Wickelmaschine finde. 

Die Beschwerdegegnerin hat den Ausfuhrungen der 

Eeschwerdeführerin widersprochen und die ZurQckweisung 

der Beschwerde beantragt. Sie hat auch eine Erklarung des 

Herrn S. Kleindienst, einem se1bstndigen Vertreter auf 

dem Gebiet der S013,- und Schokoladenindustrie, 

eingereicht, in der auf die Ubliche Betriebsbesichtungs-

praxis in Schokoladenfabriken eingegangen wird. 

Mit einem Bescheid gem&Z Artikel 110 (2) EPU vom 

9. März 1993 mit einer Frist zur Erwiderung von zwei 

Monaten hat die Kamrner bezugnehrnend auf die 

Entscheidungen T 482/89 (AB1. EPA 1992, 646), T 953/90 

vom 12. Mai 1992 sowie G 1/92 (Leitsatz verOffentlicht in 

AB1. EPA 1993/03) mitgeteilt, daf. eine Wickelrnaschine des 

Typs SC-4T der Offentlichkeit durch Verkauf zugng1ich 

gemacht wurde und zum Stand der Technik nach Artikel 54 

(2) EPU gehore. Bei dieser Sachlage bestünden seitens der 

Karnrner keine Zweifel an der Zu1ssigkeit des Einspruchs. 

Ferner begrundete die Kammer ihre Ansicht, daiS kein Grund 

bestehe, von der Feststellung der angefochtenen 

Entscheidung abzuweichen, daiS eine Packmaschine nach dem 

Anspruch 1 des Hilfsantrags (und irnplizit sornit eine 

Packmaschine nach dem erteilten Anspruch 1 dahingehend 

interpretiert, daiS mehrere Hüllmaterialzuschnitte 

gleichzeitig der Falteinrichtung zugefUhrt werden) nicht 

auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

0T011791D 	 ... 1... 
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IX. 	Die BeschwerdefQhrerin hat zu dem Bescheid der Kammer 
nicht Stellung genornrnen. 

Die Beschwerdegegnerin hat mit Eingabe vom 10. Mai 1993 
lediglich darauf hingewiesen, dag das entsprechende 

deutsche Patent durch rechtskraftigen Beschlug des 
Deutschen Patentamts widerruf en wurde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 
Artikel 106 bis 108 sowie Regein 1 (1) und 64 EPU. Sie 
ist daher zu1ssig. 

Bereits im Einspruchsschriftsatz hat die Beschwerde-
gegnerin die Tatsachen der geltend gemachten of f en-

kundigen Vorbenutzung ausgiebig geschildert und dafür 
nicht nur die Dokuinente Al bis A5 als Beweis vorgelegt, 
sondern auch diesbezuglich einen Zeugen angeboten. Der 
Einspruch entsprach somit den Erfordernissen der Regel 55 

C) EPU und war zulassig. Die AusfQhrungen der Beschwerde-

fQhrerin in ihrern Schreiben vom 21. Oktober 1991, in dem 
zuin ersten Mal im Verfahren die Zulãssigkeit des 

Einspruchs in Zweifel gezogen wurde, betreffen vielmehr 

dessen Begründetheit. 

Im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 wird von einer 

Zangen aufweisenden Abzugs- und Zubringeeinrichtung für 

HQllmaterialzuschnitte ausgegangen, die gemag der Angabe 

im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 die Hililmaterial-

zuschnitte "parallel zur Forderrichtung der WarenstQcke 

und entgegengesetzt dazu in parallelen Ebenen" 

heranfUhrt. 

TO11791 . D 
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Der BeschwerdefQhrerin ist darin zuzustimmen, dag im 

Rabxnen der Gesamtinforrnation des Patents der erteilte 

Anspruch 1 aus rein sprachlichen GrUnden nur so 

verstanden werden kann, dag die Abzugs- und Zubringe-

einrichtung gleichzeitig zwei HUllmaterialzuschnitte der 

Falteinrichtung zufUhrt und dag es sich folglich bei der 

beanspruchten Packinaschine urn - nach der gewahiten 

Terminologie der BeschwerdefQhrerin - eine Einstations-

maschine" handelt. Diese Interpretation deckt sich nit 

den einzigen in der Patentschrift dargesteilten 

AusfUhrungsbeispiel, bei welchern zwei HUilmaterial-

zuschnitte aufeinanderliegend, d. h. in parallelen 

Ebenen, der Falteinrichtung zugefuhrt werden. 

4. 	Wie schon in Bescheid von 9. Mrz 1993 unter Angabe der 

relevanten Tatsachen und Rechtsprechung der Beschwerde- 

karnmern den Beteiligten mitgeteilt, 1st die Wickel-

rnaschinedes Typs SC-4T als zuin Stand der Technik 

zugehorend anzusehen. Da weder diesen AusfUhrungen, noch 

der obengenannten Erk1rung von Herrn Kleindienst von der 

Beschwerdeführerin widersprochen wurde, erUbrigt es sich 

hier weiter auf diese Frage einzugehen. 

Aus der Zeichnung Al ist ersichtlich, daft die Maschine 

SC-4T eine vertikale Ebene aufweist, in weicher von 

rechts die zu verpackenden Riegel auf einer horizontalen 

Bahn liegend herangefuhrt werden. In der gleichen 

vertikalen Ebene - jedoch der Riegelzuführung gegenuber-

liegend - ist eine HUllinaterialzufQhrung vorgesehen, die 

HQllmaterial von einer Vorratsrolle abzieht und Qber 

einen schrg nach oben gerichteten Papiertisch an 

Papierzangen weitergibt, welche die inittels eines Messers 

auf den Papiertisch abgetrennten Zuschnitte Qber den 

zugeordneten Riegel ziehen. Die Papierzangen sind so 

gelagert, daf! sich ihre Eewegungsbahn zurn Ende der 

Vorzugsbewegung hin in wesentlichen horizontal erstreckt 

und diese Bewegungsbahn sich knapp Ober den zu 

0T011791.D 	 " 
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verpackenden Riegel befindet. Dadurch wird der HUll-

zuschnitt in der vertikalen Ebene zugefuhrt und oberhaib 

des Riegels positioniert. Unterhaib der Position des mit 

einem HUllzuschnitt uberdecktenRiegels ist ein vertikal 

verfahrbarer StOfel gelagert, der, wie im Aufrig gut zu 

sehen, den Riegel unter Mitnahxne des HUllzuschnitts durch 

eine oberhaib der ZufUhrwege angeordnete Falteinrichtung 

hindurch in der vertjkalen Ebene nach oben schiebt. 

Ansch1ieffend werden die aufeinanderfolgenden, nun 

eingehUllten Riegel nach links, aber sich imrner noch in 

der vertikalen Ebenebewegend, abgefuhrt. Sie gelangen 

dann zu einem BeschleunigungsfOrderer, der den Abstand 

der Riegel zueinander erhOht und sie an eine weitere 

Station Ubergibt. In der weiteren Station werden die 

eingehUllten Riegel mit Kartonetuis versehen. 

5. 	Aufgrund der im Abschnitt 3 oben aufgestellten 

Uberlegungen ist die Packrnaschine nach dem erteilten 

Anspruch 1 neu, da die Abzugs- und Zubringeeinrichtung 

der of fenkundig vorbenutzten Maschine lediglich einen 

einzigen HUllmaterialzuschnitt je WarenstUck der 

Falteinrichtung zufUhrt. 

Es geht aber schon aus den in Spalte 3, Zeilen 19 bis 38 

• 	der Beschreibung der Patentschrift eindeutig hervor, daf, 

• 	Abzugs- und Zubringeeinrichtungen für die gleichzeitige 

ZufUhrung zweier aufeinanderliegenden HUllrnaterial-

zuschnitte zu einer Falteinrichtung ailgemein bekannt 

sind. Eine soiche Abzugs- und Zubringeeinrichtung für 

Folienzuschnitte ist z. B. in dem Dokunient D4 

beschrieben. 

Je nach der Eigenart der Ware liegt es im Belieben des 

Facbrnanns, die WarenstUcke eirxschichtig oder mehr-

schichtig mit Folien einzuhUllen und die derart 

eingehUllten WarenstUcke mit Kartonetuis zu versehen oder 

nicht. Es lag ibm deshaib nahe, wenn er eine mehrf ache 

DT011791.D 
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Folien-UmhUllung wünschte, die of fenkundig vorbenutzte 

Wickelmaschine des Typs SC-4T dahingehend abzuàndern, daf 

mehrere HUllmaterialzuschnitte mit der Abzugs- und 

Zubringeeinrichtung zugefQhrt werden. Die hierzu 

notwendigen technischen Manahmen sind rein konstruktiven 

Charakters. 

Die Karrtrner kornmt somit zu dem Ergebnis, daZ der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer 

erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU). 

5. 	Die obige negative Beurteilung. der erfinderischen 

Tatigkeit gilt sinngem&Z für den Gegenstand des 

Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag, siehe Abschnitt V oben, 

letzter Absatz. 

Exit scheiduxigsformel 

Aus diesen Gruxiden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

j1 J7•  

Fabiani 
	

C. Andries 

rAI  
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